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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §217 Abs1;

BAO §236 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990, 167;

Rechtssatz

Aus § 217 Abs1 BAO kann nicht der Schluß gezogen werden, daß bereits der Eintritt der Verp=ichtung zur Entrichtung

des Säumniszuschlages eine Unbilligkeit in sich schließt.
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